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Mitteilung
Achtung!

Abweichender Sitzungsort!

Die 50. Sitzung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe findet statt am:

Mittwoch, dem 30.11.2011, 16:00 Uhr,
10117 Berlin, Wilhelmstraße 68

Sitzungsort: Jakob-Kaiser-Haus, Saal JKH 1.302

T a g e s o r d n u n g

Öffentliche Anhörung zum Thema: Menschenhandel
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United Nations Children's Fund (UNICEF)

Dr. Helga Konrad
Bundesministerin a. D.
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des Menschenhandels und ehem. Vorsitzende der Task
Force gegen den Menschenhandel im Stabilitätspakt für
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Dr. Robert Oberloher
Hochschule der Polizei Hamburg
Politologie und Kriminologie

Naile Tanis
Geschäftsführerin des KOK
Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel
und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess

Tom Koenigs, MdB
Vorsitzender
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Fragenkatalog zur Anhörung

des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

„Menschenhandel“

am 30. November 2011

I. Derzeitige Entwicklung und Gesetzeslage

1. Trotz eines positiven Trends bei der Bekämpfung des Menschenhandels mit seinen
unterschiedlichen Erscheinungsformen ist ein rapider Anstieg des Ausmaßes in diesem
Bereich der Transnational Organisierten Kriminalität innerhalb der vergangenen Jahrzehnte
zu verzeichnen. Welche Form bzw. welche Formen des Menschenhandels haben
insbesondere diesen Zuwachs erfahren und welche Gründe sehen Sie für den Anstieg?

2. Welcher Umsetzungsbedarf ergibt sich für Deutschland aus dem Übereinkommen des
Europarats zur Bekämpfung von Menschenhandel, das derzeit im Ratifikationsverfahren ist?

3. Wie beurteilen Sie die letzten gesetzlichen Änderungen zum Thema Menschenhandel im
Rahmen der Umsetzung des zweiten Richtlinienumsetzungsgesetzes? Wurde Ihrer Meinung
nach alles richtlinienkonform umgesetzt oder gibt es aus Ihrer Sicht noch Lücken?

4. Welche Auswirkungen hat die „Arabellion“ auf Menschenhandel in der Region?

II. Opferhilfe und Opferschutz

5. Menschenrechtsorganisationen fordern als zentrale Grundlage für die Bekämpfung des
Menschenhandels einen besseren Opferschutz. Hierbei wird häufig gefordert, dass Opfer
von Menschenhandel ihre Ausbeuter anzeigen können müssen und nicht dadurch in Gefahr
geraten, abgeschoben zu werden. Wie bewerten Sie die Forderung, dass Opfer, die ihre
Ausbeuter anzeigen, einen gesicherten Aufenthaltsstatus bekommen sollten? Gibt es
Änderungsbedarf im Aufenthaltsrecht?

6. Ein Problem aus der praktischen Arbeit ist u.a. das fehlende Zeugnisverweigerungsrecht von
MitarbeiterInnen von Beratungsstellen. Welchen weiteren juristischen Hindernissen
begegnen Sie bei ihrer Arbeit und was für Änderungen wären notwendig, um dieses Problem
zu beheben und einen umfassenden Schutz von Opfern von Menschenhandel zu
gewährleiten?

7. In Zusammenhang mit den Rechten von Opfern und Zeuginnen von Menschenhandel halten
wir es für bedeutsam, eine Arbeitserlaubnis für diese Personen zu schaffen, damit sie
finanziell auf eigenen Beinen stehen können. Die Arbeitserlaubnis wäre also an ihre
Aufenthaltserlaubnis gekoppelt. Wie bewerten Sie dieses Anliegen?
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8. Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, damit in Deutschland Opfer von
Arbeitsausbeutung angemessen unterstützt werden und ihre Rechte auf Lohn und
Entschädigung durchsetzen können?

9. Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass es keine bundeseinheitliche Praxis zur finanziellen
Unterstützung der Betroffenen von Menschenhandel aus den Mitgliedstaaten der EU gibt?

III.Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels

10. Welche Fortschritte bei der Bekämpfung von Menschenhandel sind durch die Richtlinie
2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung
und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung
des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates zu erwarten?

11. Gibt es „best practise“ Beispiele für Fortschritte bei der Bekämpfung von Menschenhandel,
insbesondere im Bereich des Kinderhandels, innerhalb der EU? Welche Maßnahmen sind
hierbei unerlässlich, um Opfer als Zeugen gegen die Täter zu gewinnen?

12. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen illegaler Migration und Menschenhandel. In
Deutschland und Europa konzentriert man sich eher auf eine Begrenzung der illegalen
Einreise. Was wären Ihrer Meinung nach geeignete präventive Maßnahmen, um Flüchtlinge
und MigrantInnen davor zu schützen, Opfer von Menschenhandel zu werden?

13. Menschenhandel ist ein vielschichtiges Problemfeld und transnationales Phänomen. Seine
Bekämpfung erfordert einen adäquaten Ansatz, der durch ein interdisziplinäres, ebenen- und
ressortübergreifendes Zusammenwirken gekennzeichnet sein muss. Wie können
bestehende Strukturen der Bekämpfung des Menschenhandels effektiv und besser genutzt
werden? Welche Strukturen sind noch nicht vorhanden, die eine Vernetzung staatlicher,
suprastaatlicher und substaatlicher Politikebenen ermöglichen können?

14. Forscher der Universität Göttingen haben auf Grundlage des Palermo-Protokolls den 3P-
Index (Prävention, Schutz und Strafverfolgung) zur Messung staatlicher Maßnahmen gegen
den Menschenhandel entwickelt. Wesentliche Ergebnisse der Messung sind die Zunahme
der Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels insbesondere in den Bereichen
Strafverfolgung und Prävention innerhalb der vergangenen Dekade sowie eine Verbesserung
staatlicher Politik der Bekämpfung des Menschenhandels, so Nachbarländer oder Länder mit
ähnlichen politischen und kulturellen Ausgangssituationen ihre Richtlinien verbesserten.
Können Sie diese positiven „Ansteckungseffekte“ bestätigen? Lassen sich für die
Wahrnehmung des Problemfeldes als schwerste Verletzung von Menschenrechten und
Menschenwürde ebenfalls Veränderungen erkennen? Wie können auch in diesem Bereich
„Ansteckungseffekte“ initiiert werden?


